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Vorwort

Dieses Buch ist aus einem Forschungsbericht für das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz hervorgegangen, welches im Jahr 2017 einen Call 
für Forschungsvorhaben zum „Wandel der Verbraucherrollen – Prosuming, kolla-
borativer Konsum, Ko-Produktion etc.“ veröffentlicht hat. In der zwölfmonatigen 
Projektlaufzeit (1.2.2018 bis 31.1.2019) haben wir die tatsächlichen und recht-
lichen Schutzlücken für die in der kollaborativen Wirtschaft aktiven Verbraucher 
und Prosumer untersucht und für die gefundenen Desiderate Lösungsvorschläge 
entwickelt. Wir haben die neuen Geschäftsmodelle rechtlich analysiert, Experten-
interviews geführt und wissenschaftliche Literatur sowie die einschlägige Recht-
sprechung ausgewertet. Wir konnten zudem auf vorhandene quantitative Unter-
suchungen auf europäischer Ebene zurückgreifen. Unsere Erkenntnisse haben wir 
inzwischen auf mehreren wissenschaftlichen Konferenzen zur Diskussion gestellt. 

Wir danken allen Expertinnen und Experten aus der Praxis, die uns für Inter-
views zur Verfügung standen. Mit ihren Branchenkenntnissen, ihren Erfahrungen 
aus der Verbraucherberatung und aus der Schlichtung, ihrer wirtschaftlichen und 
praktischen Expertise sowie ihren persönlichen Erfahrungsberichten haben sie 
einen wesentlichen Beitrag zu unseren Forschungen geleistet und unsere Ergeb-
nisse erst möglich gemacht. Unser Dank gilt auch den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland, mit denen wir unsere Ergebnisse dis-
kutieren durften und deren Anregungen und Kritik äußerst hilfreich waren.

Halle, 5. Juli 2019 Caroline Meller-Hannich
  und das Forschungsteam
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Einleitung

Das Teilen von Besitz und anderen knappen Ressourcen unter Privatpersonen  
erweitert die Möglichkeiten des Individuums und hat zudem wirtschaftliche, ökolo-
gische, gesellschaftliche und soziale Vorteile. Beispiele hierfür sind Nachbarschafts-
netzwerke oder Crowdfunding für Projekte, die anders nicht realisiert werden könnten.  
Prosuming und Sharing bedeutet aber auch das stark kommerzialisierte Überlas-
sen privaten Wohnraums, private Chauffeurdienste oder Kapital anlagegeschäfte.

Hybride Formen des Verhaltens von Privatpersonen stellen Herausforderungen 
für Praxis, Wissenschaft und Rechtspolitik dar. Bislang hat das Verbraucherrecht 
mit seinen Leitprinzipien wie Transparenz, Kontrolle, Haftung und Rechtsschutz 
für ein hohes Verbraucherschutzniveau und Vertrauen gesorgt. Da diesen Standards 
aber meist die Dualismen Verbraucher/Unternehmer und privat/gewerblich zu-
grunde liegen, geht mit dem Auftreten der kollaborativen Wirtschaft oder Sharing 
Economy die Gefahr einher, dass Schutzlücken entstehen und das Verbraucher-
schutzniveau sinkt. 

I. Forschungsgegenstand und Forschungsziel

Vor diesem Hintergrund haben wir untersucht, inwieweit Verbraucherrechtsstan-
dards der B2C-Welt auf die kollaborative Wirtschaft übertragen werden können, 
ohne dass Innovationsverluste entstehen. Unser Ziel war dabei, die Chancen und 
Potentiale des Prosumings und der kollaborativen Wirtschaft an Nachhaltigkeit, Ge-
meinnützigkeit, Ersparnis und gewinnbringenden privaten Aktivitäten zu wahren 
und gleichzeitig Risiken, Haftung und Verantwortlichkeiten zwischen den Akteu-
ren angemessen zu verteilen. Wir wollten die Schutzlücken in der kollaborativen 
Wirtschaft identifizieren und hierfür Lösungsansätze, etwa im Recht der unlauteren 
Geschäftsbedingungen, im Verbrauchervertragsrecht, im Wettbewerbsrecht und in 
der Verbraucherrechtsdurchsetzung finden. 

Als Prosumer bezeichnen wir den privaten Anbieter in der kollaborativen Wirt-
schaft. Er unterscheidet sich vom Unternehmer durch die fehlende Gewerblichkeit 
seiner Aktivität, vom Verbraucher durch seine Rolle als Anbieter anstatt als Konsu-
ment. Zudem befindet sich der Prosumer häufig auf der Schwelle zwischen priva-
ter und gewerblicher Aktivität, so dass seine Einordnung entweder als Verbraucher 
oder als Unternehmer schwer fällt. 

Unter kollaborativer Wirtschaft oder Sharing Economy sind Geschäftsmodelle 
anzusehen, in denen Plattformen mehrseitige Märkte zur vorübergehenden Nutzung 
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von Waren oder Dienstleistungen bereitstellen, die häufig von Privatpersonen ge-
nutzt werden.1 Das Spektrum der Erscheinungsformen ist sehr groß und reicht von 
niedrigschwelligen und altruistisch orientierten Initiativen bis zu hochkommerzia-
lisierten Geschäftsmodellen. 

II. Forschungsergebnisse

Auf Basis unserer Forschungen haben wir Lösungsvorschläge für die Rechte und 
Pflichten der Prosumer in der kollaborativen Wirtschaft, die Haftung der Plattform-
betreiber, die grenzüberschreitenden Aspekte der kollaborativen Wirtschaft sowie 
für die Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich entwickelt: 

Im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der Prosumer kommen wir zu dem Er-
gebnis, dass keine selbständige rechtliche Kategorie des Prosumers mit einem daran 
anknüpfenden Kanon von Rechten und Pflichten gesetzlich verankert werden soll. 
Angesichts der Dynamik der kollaborativen Wirtschaft und der sehr unterschied-
lichen Branchen, in denen sie stattfindet, wäre ein solcher Prosumerbegriff weder 
sinnvoll zu finden noch angemessen einsetzbar. Wegen der europäischen Vorgaben 
im Verbraucherrecht wäre er als gesetzliche Kategorie auf nationaler Ebene auch 
rechtlich schwerlich zulässig. Aus diesen Überlegungen folgt auch, dass die euro-
päisch geprägten Begrifflichkeiten des Verbrauchers einerseits und des Unterneh-
mers andererseits auch in der kollaborativen Wirtschaft ihre Gültigkeit behalten.

Zum Schutz des Prosumers sollte allerdings zugleich feststehen, dass er weder 
durchgängig als Unternehmer behandelt wird, noch eine entsprechende Vermutung 
für ein gewerbliches Handeln bei Anbietern in der kollaborativen Wirtschaft fest-
geschrieben werden sollte. Beides würde der privaten Anbieterrolle des Prosumers 
nicht gerecht werden und die Potentiale der kollaborativen Wirtschaft ggf. ersti-
cken. Dem Prosumer werden dadurch keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvor-
teile gegenüber gewerblichen Anbietern gewährt. Zudem ist zu beachten, dass der 
in der kollaborativen Wirtschaft als Abnehmer aktive Verbraucher nach unseren 
Erkenntnissen regelmäßig dem informierten und nicht dem verletzlichen Verbrau-
chertypus entspricht. Auch um einen verstärkten Schutz des Abnehmers zu errei-
chen, ist es deshalb nicht angemessen, den Prosumer generell als Unternehmer 
einzuordnen. Die Einordnung des Prosumers generell als Unternehmer bzw. eine 
Vermutung der Unternehmereigenschaft würde den Prosumer zudem im Verhältnis 
zu einer dazwischengeschalteten Plattform auf eine Augenhöhe stellen, die letztlich 
nicht vorhanden ist, weil die Plattform aufgrund ihrer Marktmacht als „Gatekeeper“ 
und „Repeat Player“ in der Regel dem Prosumer überlegen ist. Wir konnten hier 

 1 Vgl. auch die Mitteilung der Europäischen Kommision „Europäische Agenda für die kol-
laborative Wirtschaft“, 2.6.2016, COM (2016) 356 final, S. 3.
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im Übrigen schon im Laufe des Forschungsprojekts deutliche Konzentrations- bis 
hin zu Monopolisierungsprozesse beobachten. 

Deshalb halten wir insgesamt eine verstärkte rechtliche Sichtbarkeit des Prosu-
mers in folgender Hinsicht für notwendig: Im Verhältnis zur Plattform bzw. zum 
Plattformbetreiber ist er, solange er privat handelt, als Verbraucher anzusehen. Auch 
im Verhältnis zum Abnehmer entstehen ihm nur dann unternehmerische Pflichten, 
wenn er tatsächlich gewerblich handelt. Dies wird weder unterstellt noch vermu-
tet, sondern ist – wie auch sonst – vom Abnehmer vorzutragen und zu beweisen. 
Die auf europäischer Ebene derzeit für den gewerblichen Anbieter auf Plattformen 
diskutierten Schutzregeln sollten zudem auch dem privaten Anbieter zu Gute kom-
men. Und schließlich ist an eine organisierte Interessenvertretung des Prosumers 
zu denken, der derzeit als „Klient“ weder im Fokus der Verbraucherzentralen noch 
der Wirtschaftsverbände steht.

Diese Argumente zu Gunsten eines Schutzes des Prosumers gelten freilich nur 
dann, wenn für den Abnehmer erkennbar ist, wer überhaupt sein Vertragspartner 
ist und in welcher Rolle, privat oder gewerblich, der Anbieter ihm gegenübertritt. 
Als entscheidendes Problem der kollaborativen Wirtschaft konnten wir insoweit 
die Erkenntnis gewinnen, dass es im Hinblick auf diese beiden Aspekte ein schwer-
wiegendes Transparenzproblem gibt. Wegen der Einschaltung von Plattformen als 
typische Erscheinungsform der kollaborativen Wirtschaft ist weder Transparenz 
im Hinblick auf die vertraglichen Beziehungen noch im Hinblick auf die Rolle, in 
der der Anbieter aktiv wird, vorhanden. Die Vertragsmodelle in der kollaborativen 
Wirtschaft unterscheiden sich zudem sehr stark voneinander. Insbesondere ist ein 
Plattformbetreiber teilweise nur als Vermittler, teilweise selbst als Leistungsan-
bieter einzuordnen. Welche Konstellation vorliegt, ist für den privaten Abnehmer 
schwer zu erkennen, zumal auch „rein vermittelnde“ Plattformbetreiber einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsinhalte und -modalitäten haben können. 
Zur Erhöhung der Transparenz und Reaktion auf die beschriebene Marktmacht 
von Plattformbetreibern halten wir eine rechtliche Regulierung ihrer Informa-
tionspflicht und Informationsverantwortlichkeit für erforderlich. Diese bezieht 
sich insbesondere auf Informationen darüber, wer der Vertragspartner des privaten 
Abnehmers ist, sowie darüber, ob es sich bei dem Vertragspartner um einen ge-
werblichen oder einen privaten Anbieter handelt. Die Plattform ist zur Herstellung 
von Transparenz im Hinblick auf die Vertragsbeziehungen sowie zur Prüfung der 
Plausibilität der Angaben des Anbieters und zu deren anlassbezogener Kontrolle zu 
verpflichten. Im Falle dass der Plattformbetreiber entscheidenden Einfluss auf die 
Leistungsmodalitäten nimmt und dementsprechend das Vertrauen des Abnehmers 
genießt, soll er unter gewissen, durchaus hoch anzusiedelnden Voraussetzungen 
auch für etwaige Schlecht- und Nichtleistungen sekundär haften; und zwar selbst 
dann, wenn er nur in einer Vermittlerrolle auftritt. Eine Erfüllungshaftung halten 
wir nicht für rechtlich begründbar. Wegen der Marktmacht des Plattformbetreibers 
gegenüber Abnehmer und Anbieter ist zudem eine Datenportabilität, insbesondere 


